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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l Nr. 66  

 

vom 2. Mai 1919. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder. 

 

Vorsitz: Staatskanzler Dr. R e n n e r 

(zeitweise vertreten durch Vizekanzler F i n k) 

 

Dauer:15.00 – 23.30. 

 

Reinschrift (10 Seiten), streng vertraulicher Anhang (Militärische Lage in Kärnten, politische 

Situation in Tirol, politische Lage in Vorarlberg, 19 Seiten), Entwurf der Tagesordnung 

(beiliegend vier Beilagen); 3. Personalsitzung, Protokoll, Konzept, Beilagen der Staatsämter  

 

Inhalt: 

1. Militärische Lage in Kärnten. 

2. Politische Situation in Tirol. 

3. Politische Lage in Vorarlberg. 

4. Milchpreiserhöhung. 

5. Gesetzentwurf wirksam für das Land Salzburg, betreffend die Zuständigkeit der 

Agrarbehörden zur Behandlung der nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 

1853, B.G.Bl. Nr. 130, der Ablösung oder Regulierung unterliegenden Rechte. 

6. Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in ausländischer Währung und 

über die Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung solcher Anlehen. 

7. Regelung der dienstlichen Stellung der Profosen. 

8. Amtstiteländerung für die Beamten des technischen Hilfsdienstes im Staatsamt für 

Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten. 

9. Warenaustauschübereinkommen mit Rumänien. 

10. Bewilligung eines Darlehens aus dem niederösterreichischen Religionsfonds an den 

Servitenkonvent in Wien. 
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11. Vollzugsanweisungen des Staatsamtes für soziale Verwaltung, betreffend die 

Gewährung eines Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Präparate. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 5 betr. Antrag des Staatsamtes für Land- und Forstwirtschaft Zl. 9056/19 

wegen des Gesetzesentwurfs für das Land Salzburg hinsichtlich der Zuständigkeit der 

Agrarbehörden (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Gesetzesentwurfs des Staatsamtes für Land- und Forstwirtschaft Zl. 

9545/19 über die Aufnahme weiterer ausländischer Anleihen und deren Sicherstellung durch 

Forstbesitz (5 Seiten) 

Beilagen zu Punkt 7 betr. Vortrag des Staatsamtes für Heereswesen R.A.Nr.94 über die 

Reorganisation der für Strafsachen zuständigen Militärgagisten (Profoßen) ohne Rangklasse 

(3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Antrags des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten ad Pr.Zl. 667 auf Amtstiteländerung für die Beamten des technischen Hilfsdienstes (3 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. das Warenaustauschübereinkommen mit Rumänien (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Bewilligung eines Darlehensaus dem niederösterreichischen 

Religionsfonds an den Servitenkonvent in Wien (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11 betr. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung für 

einen Zuschlag zu den Taxpreisen für alkoholhältige Präparate (6 Seiten) 

 

1. – 3. 

Die Beratung dieser Punkte wurde als streng vertraulich erklärt; das Geheimprotokoll 

hierüber erliegt in der Staatskanzlei. 

 

(Unterbrechung der Sitzung von ½ 7 bis ½ 10 Uhr Abends.) 

 

4. 

Milchpreiserhöhung. 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s teilt mit, dass er über Drängen der 

niederösterreichischen Milchlieferanten eine 100%ige Erhöhung der Milchpreise verfügt 

habe, da anderen Falles die Gefahr bestanden hätte, dass jegliche Milchzufuhr nach Wien 

eingestellt worden wäre. Er erbitte sich vom Kabinettsrate die nachträgliche Genehmigung 
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dieser Verfügung. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Genehmigung. 

 

5. 

Gesetzentwurf, wirksam für das Land Salzburg, betreffend die Zuständigkeit der 

Agrarbehörden zur Behandlung der nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. 

Nr. 130, der Ablösung oder Regulierung unterliegenden Rechte. 

Vizekanzler F i n k teilt namens des abwesenden Staatssekretärs für Land- und 

Forstwirtschaft mit, dass die provisorische Landesversammlung des Landes Salzburg in ihrer 

Sitzung am 5. Februar d. J. den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Zuständigkeit der 

Agrarbehörden zur Behandlung der nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. 

Nr. 130, der Ablösung oder Regulierung unterliegenden Rechte, beschlossen habe. Der 

sprechende Vizekanzler stelle den Antrag, dem Landesrate zu empfehlen, die Vollzugsklausel 

dieses Gesetzes wie folgt zu ändern: „Mit dem Vollzugs dieses Gesetzes ist der Staatssekretär 

für Land-und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten Staatssekretären betraut“ 

und weiters den Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft zur Gegenzeichnung des 

Gesetzes zu ermächtigen. 

Der Kabinettsrat beschließt in Sinne des gestellten Antrages und erteilt die erbetene 

Ermächtigung. 

 

6. 

Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in ausländischer Währung und über 

die Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung solcher Anlehen. 

Vizekanzler F i n k erbittet namens des Staatssekretärs S t ö c k l e r vom Kabinettsrate die 

grundsätzliche Zustimmung zu einem Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in 

ausländischer Währung und über die Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung 

solcher Anlehen. Redner bemerkt hiezu, dass die verfassungsmäßige Verabschiedung dieser 

Gesetzesvorlage erst dann notwendig sein werde, wenn die Verhandlungen mit den 

interalliierten Mächten die in diesem Gesetzentwurfe vorgesehene Transaktion aktuell 

erscheinen lassen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Zustimmung und ladet den Staatssekretär für Land- 

und Forstwirtschaft ein, den Gesetzentwurf im Hauptausschuss zur Besprechung zu bringen.  

 

7. 



66 – 1919 05-02  4 
 

Regelung der dienstlichen Stellung der Profosen. 

Unter eingehender Darlegung der Verhältnisse erbittet Unterstaatssekretär Dr. W a i s s 

vom Kabinettsrate die Ermächtigung zur Durchführung einer Reform der Dienstesverhältnisse 

des deutschösterreichischen Militärgefangenhauspersonals. Es handle sich um die Ernennung 

der Profosen zu Beamten. Die Zahl der erforderlichen deutschösterreichischen 

Militärgefangenhausbeamten betrage 15, hievon 7 in der XI., 5 in der X, 3 in der IX. 

Rangsklasse. Vorderhand wären nur 7 solche Stellen, und zwar je 2 in der IX. und X. 

Rangsklasse und 3 in der XI. Rangsklasse zu systemisieren. Die Ergänzung dieses Standes 

hätte bis zur definitiven Regelung derart zu erfolgen, dass jene Unteroffiziere, welche die 

Militärgefangenhausprüfung abgelegt haben, nach Maßgabe der freien Stellen und der 

Erfüllung der allgemeinen, in den deutschösterreichischen Armee aufzustellenden 

Bedingungen für die Ernennung vom Berufs-Unteroffizier zu Profosen und dann zum 

Militärbeamten in die XI. Rangsklasse der Militärgefangenhausbeamten ernannt werden. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

8. 

Amtstiteländerung für die Beamten des technischen Hilfsdienstes im Staatsamt für-Handel 

und Gewerbe, Industrie und Bauten. 

Staatssekretär- Ing. Z e r d i k führt aus, dass er; einem Wunsch der Beamten des 

technischen Hilfsdienstes im Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

entsprechend, dem Präsidenten der Nationalversammlung einen Antrag auf Abänderung der 

Amtstitel dieser Beamten zu unterbreiten beabsichtige. Die bisherigen Amtstitel Assistent II. 

Klasse (in der XI. Rangsklasse), Assistent I. Klasse (in der X. Rangsklasse) und Adjunkt (in 

der IX. und VIII. Rangsklasse) sollen abgeändert werden wie folgt: 

XI. Rangsklasse  ...technischer Assistent  

X.  „ ...technischer Offizial 

IX.  „ …technischer Revident 

VIII.       „               ...technischer Oberrevident. 

Der sprechende Staatssekretär erbitte sich die Zustimmung des Kabinettsrates für die 

gewählten neuen Amtstitel. Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Zustimmung. 

 

9. 

Warenaustauschübereinkommen mit Rumänien. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k führt aus, dass das deutschösterreichische 
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Warenverkehrsbureau am 10. April l. J. mit den Vertretern der rumänischen Regierung ein 

Warenaustauschübereinkommen abgeschlossen habe, wonach aus den Gebieten der beiden 

vertragsschließenden Staaten Waren im Werte von etwa 6 ½ Millionen Kronen zur Ausfuhr 

gelangen sollen. Deutschösterreich soll Waggonbaumaterialen (hauptsächlich Stahldraht, 

Stabeisen, Blockblei, Schrauben, Eisenblech, Kupferblech, Werkzeugstahl, Farben, 

Terpentinöl, Lokomotiven u. s. w.) nach Rumänien ausführen, wofür dieses die Lieferung von 

Mineralölprodukten im annähernd gleichen Wert zugesichert hat. Die Mineralöllieferungen 

bilden den Gegenstand einer besonderen Vereinbarung mit der deutschösterreichischen 

Erdölstelle, wonach von der gesamten Menge von 20.000 Tonnen Rohöl- und Rohölderivaten 

6000 Tonnen zu festen Preisen innerhalb der nächsten 3 Monate zur Lieferung gelangen 

sollen, während bezüglich der restlichen Menge von 14.000 Tonnen der 

deutschösterreichischen Erdölstelle ein Optionsrecht bis zum 1. August eingeräumt wird. Als 

Preise für die letzteren Lieferungen haben die Durchschnittspreise ähnlicher, aus anderen 

Ländern stammender Produkte franko deutschösterreichische Einfallstation zu gelten. Dieser 

Vereinbarung liege die Erwägung zu Grunde, dass einerseits in absehbarer Zeit der Bezug von 

amerikanischem Petroleum zu wesentlich niedrigeren Preisen möglich sein werde, weshalb 

eine Verpflichtung zur Übernahme der ganzen 20.000 Tonnen Mineralöle zu den hohen 

rumänischen Preisen für die Erdölstelle nachteilig gewesen wäre, andererseits stellen die zu 

festen Preisen übernommenen 6.000 Tonnen das Höchstquantum dar, das bei den derzeitigen 

ungünstigen Transportverhältnissen in der nächsten Zeit bezogen werden kann. Von 

Deutschösterreich sei ferner die Verpflichtung übernommen worden, nach vollständiger 

Erfüllung der gegenseitigen Lieferungen im Werte von 6.5 Millionen Kronen an Rumänien 

die Ausfuhrbewilligung für Lokomotiven und Personenwagen im Gesamtwerte von 5.2 

Millionen Kronen gegen weitere Kompensationen in Mineralölprodukten zu erteilen. 

Die Effektuierung der Lieferungen soll 10 Tage nach Ratifizierung des Übereinkommens 

und Notifizierung der erfolgten Regelung des Donauverkehres spätestens jedoch am 10. Mai 

beginnen. Für die finanzielle Abwicklung wurde der Grundsatz der Ausschaltung des 

zwischenstaatlichen Bargeldverkehres festgelegt, und zwar sollen das deutsch-österreichische 

Warenverkehrsbureau in Wien beziehungsweise die rumänischerseits mit der finanziellen 

Abwicklung betraute Stelle in Bukarest die für die gelieferten Waren eingehenden Beträge zur 

Bezahlung der Kompensationsware verwenden. 

Aus dem ganzen Verlaufe der Verhandlungen ergebe sich, dass günstigere, als die in 

diesem Übereinkommen dargelegten Bedingungen nicht zu erzielen waren. Hingegen sei zu 

erwarten, dass durch diesen Vertrag dem außerordentlichen Mangel Deutschösterreichs an 
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Mineralölprodukten in absehbarer Zeit werde abgeholfen werden. 

Über Antrag des sprechenden Staatssekretärs genehmigt der Kabinettsrat das 

Übereinkommen. 

 

10. 

Bewilligung eines Darlehens aus dem niederösterreichischen Religionsfonds an den 

Servitenkonvent in Wien. 

Unterstaatssekretär M i k l a s erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, dem 

Servitenkonvente in Wien aus Anlass des Brandunglückes im Jahre 1917 ein Darlehen im 

Betrage von 160.000 Kronen aus dem Stammvermögen des niederösterreichischen 

Religionsfonds bewilligen zu dürfen. 

 

11. 

Vollzugsanweisungen des Staatsamtes für soziale Verwaltung, betreffend die Gewährung 

eines Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Präparate. 

Staatssekretär H a n u s c h erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung zur 

Erlassung einer Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung, betreffend 

Gewährung eines Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Präparate nach der 

siebenden Ausgabe der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed.VIII. sowie zur 

Erlassung einer Vollzugsanweisung desselben Staatsamtes, betreffend Gewährung eines 

Zuschlages zu den Taxpreisen der alkoholhältigen Präparate nach der zweiten Ausgabe der 

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed.VIII. für begünstigte Parteien 

(Krankenkassentaxe). 




























































